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Steuerrechtliche und gewerberechtliche Beurteilung der 

Nachbarschaftshilfe 

Stand: 27. Juli 2020 

Pauschale Vergütung der Nachbarschaftshelfer 

Die Tätigkeit als Nachbarschaftshelfer ist eine einkommensteuerrechtlich relevante Tätigkeit.  

Für Nachbarschaftshelfer, die mehr als einen Pflegebedürftigen betreuen, gilt: Da Nachbar-

schaftshelfer ganz unterschiedlich tätig werden können (z. B. als Fachkraft oder Nicht-Fach-

kraft oder hinsichtlich der Anzahl der betreuten Pflegebedürftigen), ist keine generelle Aussage 

möglich, welcher Einkunftsart die Einnahmen steuerrechtlich zuzuordnen sind. Dies ist von 

den Gesamtumständen des Einzelfalls abhängig. Es wird Nachbarschaftshelfern empfohlen, 

dass sie ihre Tätigkeit mit ihrem zuständigen Finanzamt oder einem Vertreter der steuerbera-

tenden Berufe besprechen, um diese korrekt in der persönlichen Einkommensteuererklärung 

angeben zu können. 

Für die Einnahmen als Nachbarschaftshelfer kommt gegebenenfalls die Steuerbefreiung nach 

§ 3 Nummer 36 EStG in Betracht. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn ein Nachbarschaftshelfer 

nur eine Person betreut. Das heißt, die Einnahmen aus dieser Tätigkeit sind dann zwar in der 

Einkommensteuererklärung des Nachbarschaftshelfers anzugeben, jedoch müssen sie nicht 

versteuert werden. 

Gewerbeanmeldung für Nachbarschaftshelfer 

Maßgeblich hierfür, ist die Frage, ob die Nachbarschaftshilfe eine auf Gewinnerzielungsabsicht 

gerichtete Tätigkeit darstellt. Die Absicht der Gewinnerzielung liegt vor, wenn ein unmittelbarer 

oder mittelbarer wirtschaftlicher Vorteil erwartet wird, der zu einem Überschuss über die Kos-

ten der Tätigkeit führt. Dabei ist unerheblich, ob tatsächlich ein solcher Gewinn erzielt oder ob 

er nur angestrebt wird. Entscheidend ist die unmittelbare Zielrichtung, die darauf gerichtet sein 

muss, mehr zu erwirtschaften als zur Deckung der Selbstkosten erforderlich ist, wobei der 

beabsichtigte Überschuss über die eigenen Aufwendungen nicht nur geringfügig sein darf.  

Bei der Nachbarschaftshilfe i.S.d. §§ 45a SGB XI, 7 BetrAngVO handelt es sich um eine Tä-

tigkeit, mit der soziale/ideelle Zwecke verfolgt werden. 

Die pauschale Vergütung für den Nachbarschaftshelfer stellt kein Entgelt als Gegenleistung 

für den geleisteten Einsatz dar. Vielmehr soll sie den tatsächlich entstandenen Aufwand 
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(Fahrtkosten, Kommunikationskosten etc.) ersetzen und dient anteilig der Anerkennung für 

den Einsatz des Nachbarschaftshelfers.  

Nach den gesetzlichen Beschränkungen (max. 40 Stunden im Monat, max. 10 EUR pro 

Stunde) ist der zu erwartende Überschuss nach Abzug der entstandenen Auslagen aus ge-

werberechtlicher Sicht allenfalls als geringfügig anzusehen. Eine Gewinnerzielungsabsicht ist 

somit regelmäßig zu verneinen. Die Tätigkeit der Nachbarschaftshilfe ist deshalb nach ihrem 

Gesamtbild grundsätzlich kein anzeigepflichtiges Gewerbe gemäß § 14 Abs. 1 S. 1 GewO. 

Für die Tätigkeit der Nachbarschaftshilfe als Fachkraft könnte im Einzelfall eine Gewerbean-

meldung nötig sein.  

Bei Fachkräften, die mehr als 40 Stunden im Monat tätig sind oder mehr als 10 Euro in der 

Stunde veranschlagen, kann nach einer Einzelfallbetrachtung eine Gewinnerzielungsabsicht 

und damit ein nach § 14 Abs. 1 S. 1 GewO anzeigepflichtiges Gewerbe vorliegen. 

 


